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 Veröffentlicht am 07.08.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

EStG 1972 §34;

Rechtssatz

Im Rahmen seiner bei Inanspruchnahme einer steuerlichen Begünstigung sogar erhöhten Mitwirkungsp:icht im

Abgabenverfahren ist der Abgabep:ichtige dazu verhalten, im Verwaltungsverfahren gegen die Erstehe des Sohnes

geltend gemachte "Bedenken und Vorbehalte" näher zu determinieren (Hinweis E 24.4.1990, 90/14/0064).
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